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WöchentlicheAnzeigen und Nachrichten
von Jever.

l24 . ))
Montäg d. IQ Iuny 1F16. Erste Hälfte.

Polizey- Reglement,
die Einstellung der Hazard - oder Glücks - Spiele betreffend.

Da 'a zur Anzeige gekommen ist , baß di « in der Erbherrschaft Jever gegen die Hazard - oder Glückt - Spiele wiederhole erlassenenVerbote nickt befolgt werden ; so wird die nachfolgende , Hieselbst bestehende Verordnung im 8uppl . III . lüorp . ( sonst . Olä . S . L.Isso . V . 129 . wodurch alle Arten von sogenannten Glücks - oder Hazard - Spielen nicht allein in öffentlichen sondern auch inPrivat - Häusern verboten sind , Namens der Herzoglichen Regierung zur gleichmäßigen Nachricht und Nachachtung für die Eingesessenender Erbherrschaft Jever mir dem Anfügen hierdurch bekannt gemacht : daß dieser , alle Glücks - oder Hazard - Spiele untersagenden Ver¬ordnung bei Vermeidung der darin angedroheten und ohne Nachsicht zu vollstreckenden Strafen die gebührende Folge geleistet werden solle.Die Polizey - Officianten sind zugleich angewiesen auf die Ueberrreter dieser Verordnung genau zu achten , und selbige in vorkommende»Fällen bei) der Behörde zur Anzeige zu bringen » Oldenburg , May rz . 1816.Der Inspektor der höher « Polizei^
Tost.

Wm . V.
Verordnung , wodurch alle Hazard s Spiele in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst versboten werden. Lud Dato OkristtLnsdm-A , äsn 22 Ocbodrls 17ZZ.

Wir Fried erich der Fünfte von Got¬
tes Gnaden , König zu Dannemark,
Norwegen , der Wenden und Gothen,
Herzog zu Schleswig , Holstein , SLor-
marn und der Ditmarschen , Graf zu
Oldenburg und Delmenhorst rc. rc.

-< /hmt kund hiemit , was Massen Wir höchst
mißfällig vernommen , daß seit einiger Zeit ein mier>laubtts und bezügliches Spielen an einigen Orten Un
serer Königreiche und Lande besonders stark überband ge-nominell habe , solches aber Unseren Landeövätsrlichen Ge^
Innungen für das Wohl Unserer Unterkhanen um somehr
zuwider sev, alS dadurch viele Unserer lieben und getreuenUntrrthanen , und sonderlich junge Leute , welche aller
Hand reizenden Lockungen zu widerstehen nicht im Stan¬de sind , verführet und hingerissen werden , das Ihrige«ui eine HLchstunverankwerrliche Weise zu verschwenden,und sich «mdey in Schulden und Armulh zu stürzen.

Weit Wir nun solchem verderblichen Unwesen , nach
Unserer aüergrrtchtesien und allermildeKen Landesväter-

lichen Neigung weiter «achzusehen keinrsweges gemeimtfind : so haben Wir aste sogenannte Glücks « oder
Hazard - Spiele hiemit alles Ernstes nachstehender mastsen verbrechen wollen.

§ . r . Es sollen überall in Unfern Herzvgihümerrr,
Grafschaften und Landen alle Arten von sogenanntenGlücks oder Hazard Spielen , als : kbarao , puire L
Ron - ? uire , Bassette , fZuinckeLl , l ' ri - cbae , Bre-
lan , Lirreb ^ , Kreuts Lc (̂ uarante , kasse - äix,
8exoin <zuen , 2sven - LUeks ete . oder wie st« sonst ge-nannr werben mögen , auf keinerley Weise erlaubt,sondern vielmehr bey nachbenannter Strafe auf daS
schärsestez, nicht allein in publi ^uen sondern auch inPrivat - Häusern verboten seyn.

§. 2. Sollte aber , vhngeachtet dieses Unsers ernst,lichen und zum wahren Wohl Unserer Untertbanen ab¬
zielenden Köuigl . Verbots sich jemand mit den Hazard
Spielen abgeben , so soll nicht allein ein jeder der
Spielenden , sie mögen nun entweder bey dem Spiet
selbst betroffen , oder erst nachher offenbaret und dessen! überwissen werden , sondern auch der Wirth , der solchesin seinem Hause zuiäffet , es mag nun solches in einem
Wuchs Wein - Thrr Billard Hause , Gasthofe und
anderen öffentlichen , oder auch in einem Privat - Hause



geschehen , in sofern « nur der W -rth darum grwiPtund
solches nicht angegeben har , das erstemav den Umstän-
den nach in ezne Geldstrafe vsn io bis Zc> E bestrafet
werden . An Ermangelung der Bezahlung aber sollen
Civil - Bedienrechnd Officiers Mit Gefängnißstrafe , Un¬
ter - Officiers hingegen , wie auch Soldaten , Matrosen
und andere gemeine Leute mit schwerer Leibes - Arbeit br-
leget werden . Und sollen die beykominenöe Obrigkeiten
solches in dem über die Contravenienren abzusprechenden
Urtheile genau auSdrücken . Wer aber zum zweitenmal
diesem Unfern Königl . Befehl zuwider handelt , soll,
wenn derselbe als ein Civil - oder Mititair - Bedienter
in Unserer Besoldung stehet , eines Vierteljahres Gage
verlieren , anderechingegen , welche keine besondere Besol¬
dung von Uns gemessen , sollen diejenigen Strafen, ' welche
sie dasrrstemat entweder an Getde oder imGefängniß,oder
sonst am Leibe ausgestanden , gedoppelt ertragen , und wer
sich zum drittenmal gelüsten lassen sollte , dieser Unserer
Verordnung zuwider zu handeln , der soll , wenn er in
Unfern Civil - oder Militair - Diensten stehet , ohne alle
Gnade seines Dienstes verlustig erkläret und cassiret
werden . Andere aber sollen zum drittenmal gedoppelt

-soviel bezahlen , als sie daS zweitemal gegeben haben,
und im Mangel der Bezahlung sollen sie mit Vestungs-
und Zuchthaus - Arbeit auf c a . z Jahr den Umständen
nach beleget werden . Auch sollen alle diejenigen , welche
Wirkhs Wein - Lhee oder Billard - Häuser halten , oder
andere , welche zum drittenmal dAMichen Hazard Spie¬
le in ihren Häusern zugttaffen haben , ohne alle Gnade,
sie mögen die bestimm « Brüche erlegen können , oder
nicht , mit Vestungs .-oder Zuchthaus - Arbeit auf raz
Jahr den Umständen nach bestrafet werden.

§ . z . Wenn eS bewiesen ist , wie viele Personen in einem
WirthS - Wein - Thee - Billard oder andern dergleichen
Hause Hazard - Spiele , gespielet und man ihre Pamen
nicht in Erfahrung bringen und ihrer habhaft werden
kann , so soll der Witth , in dessen Hause gespittet wor¬
den , selbige anzeigen und herbeyschaffen , oderauch die¬
jenige Strafe erlegen , welche jenen zuerkannt wird.

§ . 4 . Da sich auch öfters zutragen soll , daß junge
Leute , um Hazard Spiele zu spielen , sich in ihren
Kammern «mschließen , so wollen Wir zu Vorbeugung
der daraus entstehenden Übeln Folgen , daß diejenigen , so
auf solche Weise auf dem verbotenen Spiel ertappet,
oder dessen nachher « überführet werden , imgieichen dsß
dis Hanswftkhe , wenn sie davon Wissenschaft gehabt und
solches nicht verhindert , oder angegeben haben , außer
der vorhin in dem 2ten § . festgesezier Brüche annoch
ein Drittel mehr büßen sollen , und soll der Angeber in
diesem und dergleichen Fällen , wenn er auch selbst einer
der Dpi ler wäre , nicht allein die Hälfte des Geldes,
oder des Geldes Werths , <0 ans dem Tische gefunden
wird , ftnderri auch den dritten Theil aller Strafgelder,
so dis Spitter zugleich mit den Wirthen bezahlen müssen,
zu qenieff -m baten.

§ . Z Dsterne jemand in solchem Spiele verlohren,
und den Verlust sog -e-ch auf der Stelle mit Geld oder
Geldes >Werrh bezahlet hat , so. soll es von dem oder
de -enjrnigen , die solches gewonnen haben , wieder 'zu
räckgegecen werden , und daftrne auch Diejenige , so das

im Spitt verlohrne gewonnen haben , entweder nicht all«
getroffen werden , oder es auch nicht bezahlen und wie,
der geben können , so soll der Wirch , in dessen Hause
gespittet worden , wenn es rin Wrrchs «oder ander pub-
liques Haus ist , dazu antworten und dem verlierenden
Theil den erlittenen Schaden bezahlen . Auf dem Fall
aber derjenige , der verlohren und auf der Stelle bezah¬
let hat , solches nicht zurück verlangen möchte , so soll
dennoch derjenige , der eS gewonnen hat , solches nicht
behalten , sondern die heykommende Obrigkeit soll statt
des verlierenden Theils solches einfodern , « nd wenn
der 4 für den Angeber davon abgezogen ist , dennoch»
dürftigen Armenhause des DistricktS au - zahlen.

§ . 6 . Wenn jemand rin verbotene - Hazard - Spiel
auf Credit gespittet und darin verlohren hat , so soll et
ihm , seinen Verlust zu bezahlen , nicht erlaubt seyn ; wen»
aber jemand dasjenige , so er in einem solchen Spiele ge¬
wonnen , von demjenigen , bey dem er «S zugute hat,
fordert , so soll er sogleich schuldig seyn , eben soviel , alt
er fodert , an Brüche zu bezahlen , und ebendiese - soll
auch statt haben , wenn gleich er dasjenige , so er gewon¬
nen , nicht fodert , aber es doch , wenn es «hm von den»
verlierenden Theil gutwillig angeboren wird , annimmt )
und ausserdem soll auch diejenige Summe , die ihm auj
solche Weise bezahlet ist , confisciret werden ; Wie den»
auch derjenige , wttcher verlohren , und dennoch diesen»
Unirrn Befehl zuwider , die verlohrne Summe bezahlet
hat , eine gleiche Summe als er bezahlet har , an Brüch«
erlegen soll , und wenn gleich Der ' verlieten - e Theil für
die verlohrne Summe einen Beweis , oder Verschreibung
ausgestellet hat , so sollen dochjdergleichen vom Spiel her¬
rührende Verschreibungen wie alt sie auch immer se»n
mögen , von .keiner Gültigkeit seyn . Und soll eben Diese?
auch gelten , wenn gleich solche Beweise und Verschrei,
bungen durch Transport oder auf andere Weise in die
dritte Hand gerathen ; Wesfalls denn alle und jede sich
für Schaden zu achten und keine solche Beweise oder
Verschreibungen , welche aufeinige Weise vom Spielen
herrühren , anzunehmen haben : Doch soll in solchen
Fällen dem dritten Manne , der Eigenthümer solcher Be¬
weise und Verschreibungen geworden , sein Regreß an

! denjenigen , der ihm solchen Beweis und Verschreibung
^ übertragen hat , Vorbehalten seyn-
§ § . 7 . Wenn auch derjenige , der in einem Hazard-

Spiei Geld verlohren hat , oder schuldig geblieben ist,
j einen andern bittet , solches für ihn zu bezahlen , oder

auch zu solcher Bezahlung Geld von jemanden leihet und
desfalls «inen Beweis ausstkller : so soll ein solcher Be¬
weis oder Verschreibung gleichfalls ungültig seyn , in so
ferne bewiesen werden kann , daß er gewußt habe , wo¬
her die Schuld ibsHN Ursprung genommen, ', und wozu
das geliehene Geld gebraucht werden sollen.

§ . 8 - Auch wollen Wir,  daß diejenigen , welche
Aussicht auf die Pol -zey haben und deren Bediente , wenn
ß : einige beym Hasard , Spiele antreffen , dasjenige , so
sie an Geld oder Geldes Werth , bey dem Spiele vor-
finden , zu sich nehmen und unter sich theilen mögen,
wenn Mörderst des Angebers Amheil davon abgenom-
men und bezahlet ist.

Und haben übrigens alle Unsere Ober <und Nieder-



Beamte , Hey Äeruttidung Unserer Königl . Ungnade ge¬
nau dahin zu sehen , daß dieser Unserer Verordnungen
allen Stücken allergehorsamst geleber werde.

Wornach sich männigllch allerunterrhänigst zu achten:
Urkundlich unter Unserm Königl . Handzeichen und

vorgedruckten In sieg el.

Gegeben auf unserer Königl . Residenz Christi,
ansburg zu Copenhagen  d . as  Oct . »75z.

k' rLecleriek . K.
) ff. 8 . D . von LernstorK '.

Beförderungen.
Seine HerzoglicheDurchlaucht haben geruhet,

den außer Dienst befindlichen Königl. Preussifchen Lieu¬
tenant Ohmstede , zum ersten Seeretair bey der Re¬
gierung,

den Doctor der Rechte , Friedrich Ranniger aus dem
Mecklenburgischen , zum Auditor und einstweiligen
Gehülfen beym Amte Oldenburg,

den Candidaten der Rechte , Schleifer , zum AmtS Am
ditor beym Amte Rastede,

den Amtsvo gt Kollsarber zu Essen bey Osnabrück , zum
AmrS « Auditor beym Amte Löningen,

den AmtS - Auditor Lamv zu Wildeshausen , zum Auditor
bey dem Herzoglich -- Oldenburgischrn Regimente,

zu ernennen , und
den Amts Auditor Jansen .beym Amt « Tettens , in glei¬

cher Qualität zum Amte Jever,
zu versetzen.

Bekanntmachungen.
i Aus Autorisation der Herzoglichen Cammer vom

L2ten May 1316 wird für das städtische L ^ srium ein
Anlehn von 570 Reichskhlrn . in Golde gesucht. Wer
dieses . Geld zinslich verleihen will , wolle sich bey dem
Herrn Cämmerer Drost melden.

Jever den Ziten May 1816.
(I, . 8 . ) Der Magistrat der Stadt Jever.
L Es soll zum Behuf der Einfriedigung eines Heid,

feldes beim Upjeverschen Busche , ein Wall von 152
dis 2OQ Ruthen gesetzt, und solcher am Mittwochen,
de wiLten dieses , Nachmittags , öffentlich mindestan-
nehmend ausverdungen werden.

Annehmer wollen sich daher am gedachten Tage und
Stunde , bey der Wohnung des Försters zu Upjever ein,
finden , und nach den daselbst bekannt zu machenden Be¬
dingungen contrahirrn . Amt Jever d. A Juny - 816.

U n ge r.

Oeffentliche Verkaufe.
r Joseph Wulf und Joseph Samuel Sternberg

wollen am Een Juny , plus minus 52 Stück der besten

Norder Marsch - Schaft mir Wolle , und plus ininus 8»
Stück Lämmer , in des G . Hinrichs Hause , im Schür»
ting Hieselbst, auf 12 Wochen Zahlnngszeit , öffentlich
meistbierhend verkaufen lassen.

Leer . Jever aus dem Landgerichte , d. 6ten Juny r8r6.
Jansen.

Plagg  e.
2 Wann auf Instanz des Hauemanns Hinrichs

Harms Haschenbvrger die Subhastativn des , den Erben
des weil . AMme Jochens zu Neugarmssiel , als : i des«
sen Wittwe , Anna Margaretha , 2- dessen Sohne Jo¬
hann R ^ ners Jochens , . Schmidt ?zu Friederiken siel und
z , Johann Friederich Gehrrls , Namens seiner mit der
Tochter des Amme Jochens , Anna Elirsabech , erzeug¬
ten Kinder , zugehörigen , zu Neugarmssiel im Kirch¬
spiel Tettens belegenen , in Osten an den Anhaltiner
Groden , in Westen an bas Neugarmssieler Tief , in
Süden an Herken Behrens Wittwe Garten und in
Norden an Johann Hitirich Onnen Haus glänzenden
niik.Nummer i85,ches Grundsteuer Registers bezeichne-
ten , Wohnhauses nebst Gartengrund ', wovon eine jährli¬
che Grundheuer von Z E Gold an Liiert Janssm
Grundstück bezahlt wird , wogegen aber der Eigenchü-
mer dieses Hauses von Johann Friederich Onnen Hause
jährlich eine gleiche Grundheuer einzuheben hat , erkannt,
und hierzu Terminus auf den rüten July d. I . Nach¬
mittags 4 Uhr , in des Kaufmanns Remmers Hause zu
Tettens angesetzr worden : so wird dieftö hiedurch bekannt
gemacht , und werden diejenigen , welche Ansprüche Md
Forderungen an das zu verkaufende Grundstück haben,
hiedurch aufgesordert , solche bei Verlust derselben , aus
den syten Juni d. I . beim Landgerichte ' anzugeben

mild Praecluflv Bescheid zu gewärtigen.
Decr . Jever im Landgerichted . § ten May -8 -6.

Jansen-
Plagge.

Z Auf Instanz des KaufmannsI . W. Fovken zn
Jever als Curarors des Hinrich Janßen Eiben Cvncurs»
Masse, sollen die, der Ehefrau des Hinrich Jaußen
Eiben , Rümve Eiben zu Schonens , abgrpfändeten Sa¬
chen alS : Kupfer , Messing , Zinnen , Linnen , Betten,
Tische , Stühle , Schränke , eine Buddeley , Spiegel , eine
friesische,Wanduhr « , und sonstiges zum Vorschein kom¬
mendes Hauögeräth , am Mittwoch als dennyken Juny
v . I . Mittags 12 Uhr , in des Eiike Dudden Krug¬
hause zu Schortens , auf 6 Wochen ? Zahlungszeit,
öffentlich meistbietend , verkauft werden.

Derr . Amt Jeverden ilen Juny i8r6 ^-
Ung e r.

. . . . ..

Convocation.
Nachdem sä luKsntiam des Herrn Rentmeisters

Jakob Christian Harmensin WittumnL , die Convokativa
aller derjenigen , welche an düs , von dem Hausmann
Rohlf Harms Thieden an silbigen verkaufte , zuFünnens,
im Hoheukircher Kirchftiei , belegen? , dir Nummer » >ZZ

l ! führende , aus einem fast neuen Mvhnbauft ', Scheune
und Backhause , einem Obst - und Kohlgarrru , welches



slleZ ssir einem breiten Fischteiche umschlossen , einem
neuen , mit Tauben stark besetzten Taubenhause , acht
Gräbern auf dem Kirchhofe zu Hohenkirchen , einer gan¬
zen Mannsbank und einem Frauenkirchensitz in der
Kirche daselbst , und aus siebenzig Matten guten Klei-
Landes bestehende , von dem gemeinen Fahrwege , von
den Länderepsn des Herrn Advokat Jürgens und der
Gebrüder Matthias Friedrich Tönniessen und Meine
Christian Tönniessen und anderer begrenzte Landguch,
nebst Zs E 24 sch. jährlich zu erhebenden Erbheuern,
als:

1) von Matthias Friedrich TZnniessen 29 nK 24 sch.
2) von Ehristopher Janssen 4 Gm . od. 2 6 sch.

und bey Veränderungssällen i E
y sch. Weinkauf;

z ) 5 Gmchlr oder —, 2 vK Lr —
nebst einer magern Gans,
und bey Sterb . und Derän«
dsrungsfällen 1 vK 9 sch.
Weinkauf;

4) von Harm Grrdes , Z vK —
und bey Sterb , und Veräm
dsrungsfällen 1 E 9 sch-
Weinkauf;

irgend einen Anspruch oder Forderungen zu haben glütr .-
ben , erkannt ; so werden selbige hiermit aufgefvrdert,
solche bey Verlust derselben am yten July d. I . ,
als dem angesetzten peremtorischen Termine , beym hie¬
sigen Landgerichte anzugeben.

Drcr . Jever aus dem Landgerichte , d. 27 April 18 r 6.
Jansen.

Curatekbeftellung.
Dem Publiko wird hiermit bekannt gemacht , daß

an die Stelle des bisherige « Curators iPopke Oetken,
der Voigt Anlhon Eilkes zu Schortens zum Curator
des Zimmermanns Everk Hinrich Klinge daselbst bestellt
worden : wesfalls ein jeder gewarnet ',wird , sich bey Stra¬
fe der Nichtigkeit mit dem Evert Hinrich Klinge , ohne
Zuziehung des gedachten Voigts Anthon Eilkes , in
Eontrakren oder Rechtsgeschäften nicht einzulassen.

Decr .Jever im Landgerichte , den 29ken May 1816.

Oeffentliche Verheurungen.
i Röbe Gerdes Kinder Vormünder sind gewillei,

ihrer Pupillen zum Fedderwardergroden belesenes Land-
gitth von 49 Grasen nebst guter Behausung aus einige,
May iZi ? ansangende Jahre , in Johann Hnmch
Caffau Krughanse zum Kniphausersiel , am Freylage
dem2iten Juny d. I . , Nachmittags ?4 Uhr , öffentlich
zu verheuren . Liebhaber wolle» sich alsdann daselbst
einfinden , dir Conditionen , welche auch 8 Tage vorher
Key dem Vormund , Ahlrich Albrrs Erdmann zum Fed¬
derwardergroden einzufthen sind, vernehmen und bieren.

2 Das , jetzt von Joh . Janssen benutzte Landguth,
aus dem Wiardergroden belegen , groß 79s Grase nebst
Behausung , soll am - 2ten Auny d- I . des Nachmittags

2 Uhr , May rZi ? anzuttektn , arrf6 Jahre » in F . AM
men Hause auf Hormerste ! , öffentlich verheuere werden.
Die Conditionen sind bey Joh . Friede . Tiaarls zur
Einsicht zu bekommen.

3 Dude Jcken Tomsen Wittwe ist Willens , ihr
nahe bey Sillenstede liegendes Landguch , groß 49 Mat»
ken , am Sonnabend dem 22 Juny , in Johann Lübbe«
Wittwe Krughanfe zu Sillenstede , öffentlich zu verheuern.
Es kann den ersten May 1817 angrrreten werden.
Die Conditionen sind 8 Tage vorher bey Dude Frerichs
zu Sillenstede einzuschen.

Notifikationen.
i Weil die Kaufgelder von Wilke Harms Landguth

Nicht hinreichend find zur völligen Befriedigung aller
Gläubiger : so schlage ich ihnen vor , am 12 JuniuS,
Nachmittags 2 Uhr , auf dem Rathhause zu Jever in
der Wohnung des Herrn Linz zusammen zu kommen,
um wegen Vercheilung der Kaufgelder sich zu verein»
baren.

Garlichs,  Namens Wilke Harms Curatoren.
2 Da ich jetzt wieder ein Sortiment neue Taschenuhr

ren erhalten habe so empfehle ich mich damit bestens.
Englische Uhrketten , Penschafte und dergleichen find zu
billigen Preisen bey mir zu haben . Es sind noch im«
mer bey meiner Frau allerhand fertige Putzsachen vorrä»
thig , als moderne seine Strohhür « mit Blumen , Hüte
von Taffent , Atlas , Levankin und Virgini in verschiede¬
nen Farben mit paffenden Federn , ferner Kragentücher
Fraisen , Hauben , einige Sorten Mvdebänder , Stroh«
flechten , Siebplatten und sonstige Kleinigkeiten , welche
ich zu billigen Preisen offerire . Ich Litte um geneigtes
Zuspruch . Uhrmacher Osterloh,

wohnhaft in der Schlachstraße «0. 362.
z Daß ich mich Hierselbst a !S Holzdrechsier etablirt

habe und an der Schlacht im Hause des BlaufärberS
Nicolaus wohne , zeige ich ergebenst an und empfehle
mich mit allerhand Holzarbeiten , als fertigen Stühlen » .
dergleichen , so wie auch mit Winden derselben , besten-
Ich verspreche sowohl gute Arbeit als auch billigePrer»
se und bitte um geneigten Zuspruch . Jever.

R . M . Lüers , Drechslermeister.
4 Der Landgerichts Assessor Frerichs in Jever , wist

fein im Kirchspiel Wiefels belesenes Landgnth , der Oll«
acker genannt , bestehend aus 77 ? Matten des besten
Kleylandes mit dazu gehörigen Gebäuden , von May
1817 ab an , ans einige Jahre unter der Hand verheu«
ern , und sind die Bedingungen davon bey demselben
einzufthen.

Zur Nachricht wird bemerkt , daß von diesem Lande
gegenwärtig ungefähr Z0 Matten mit Hornbieh ' brwri«
det werden.

Z Ich habe etliche Gänge Kämme»nd Stäbe,
eine fast neue Peükuppe , 4 säst neue Mühlen « Segel
und erliche große und kleine messingene Wageschalen zum
billige« Verkaufspreis liegen . , Gerhard Christians,

gewesener Peümüller in Sreinhauftn.

( Hiezu eine Beylogr . )



Beilage zu No. 24.
Montag den io Iuny I8i6.

Warnung.
In der Wochenmarktsordnung ist alles Hanffren

mit Fleisch und andern Lebensmitteln , ( Fische ausge¬
nommen ) aller Vorbeding und Vorkauf , auch
Saß sich Jemand die Waaren in die Hausertragen lasse,
bey Strafe der ConfiScaiion und dem Befinden nach
ro Gst . Brüche , wovon der dritte Theil dem Angeber
mit Verschweigung seines Namens zustieffen soll , ver¬
boten worden ; jedoch können die Viktualienhändler
außer den Wochrnmarktstagen fich in oder bey der
Fleischhalle mit ihren Sachen zum Verkauf hinstellen
und sie anSrufen lassen.

Es wird daher ein Jeder vor den Strafen Md
dm Kosten gewarner.

Jever den 8 « n Junius 1316.
( L . 8 . ) Der Magistrat der Stadt Jever.

Privat Verkauf.
Johann Hinrich Jürgens Erben sind Willens , das

ihrem weil . Vater jugehörende , zu Neugarmssiel , im Ge-
bit von Garms stehende Haus , das zur Handlung und
Bäckerey eingerichtet ist , und worin seit mehreren Iah,
ren beide Geschäfte mit Nutzen betrieben worden sind,
aus freyer Hand zu verkaufen . Dies HauS hat eine vor-
theilhafte Lage , «inengroßen Garten und ist avelich frey.
Diejenigen , welche dieses Haus kaufen wollen , können sich
in den nächsten 4 Wochen bey Gerd Jürgens zu Hohen¬
kirchen einfinden , die Bedingungen einfehen u . accordiren.

Oeffenttiche Verheurungen.
Weil Gerd Gehrels , gewesenen Schmiedemeisters

zu Accum , Erben , wollen das ihnen zugehörige , zu Ac¬
cum stehende Schmidshaus nebst dazu gehörigem Garten,
Md ein Matt Marschland , wie auch einiges Gastland,
am Sonnabend dem 22ten Iuny , deS Abends 6 Uhr,
m Tiade Athen Remmers Krughause zu Acmm , nach
den vorzulegenden Bedingungen , öffentlich meistbietend
verheuern , wozu die Liebhaber ringeladen werden.

Die Conditionen find 8 Tage vorher bry T . A.
Remmers zur Einsicht zu haben.

Notifikationen.
r Dis Bezahlung der Wochenblätter für

das laufende halbe Jahr wird mit rro. 26 dieser
Blätter fällig . Der Betrag ist 20 sch. 5 . w.
und muß . an d .Hm . Kaufmann Staschm , j

öuchhaltenden Vormund der minderjährige
Erbendes weil . Buchdruckers Borgeest,gegen
Quitung , bezahlt werden.

2 Da des , in no . 45 des Wochenblatts
iKiz  enthaltenen Verbots bey io Goldgulden
Bruche ungeachtet , verschiedene Personen sich
gleichwohl anderer Musiker bedienen , als welche
in meinen Diensten stehen : so warne ich noch,
mals einen Jeden , sich keine Eingriffe in meine
Concession zu erlauben , widrigenfalls ich auf
Bestrafung und Schadenersatz dringen werde.

Jever . Remmers.
3 Die Herren Deputaten der hiesigen Privat - Brand,

Versicherungsgesellschaft werden hiedurch aufmerksam ge,
macht , daß am rzten Iuny der gesetzmäßige Versamm¬
lungstag ist , und zu dem Ende ersucht , Pch in der
Frau Wittwe Hammerschmidt Behausung rinzufinden.

Jever den 6ten Iuny 1816.
G . H . von Lindern , Direktor.

4 Ich habe dieser Tage eine Partey Sensen auS der
besten Fabrik erhalten , die ichHas Dutzend zu 65 E
Gold , und pr . Stück zu 54 gr . Cour , verkaufe ; auch em¬
pfehle ich meine sonstigen Deutschen u . Engl . Eisenwaarerr
zu billigen Preisen bestens . Jever . I . v . Fumerii.

Z Schisser Johann Friderich Hegemann von Hovk-
flrl liegt jetzt mit seinem Schiffe in Amsterdam , um
Güter nach Hooksiel zu laden . Er ersucht die Herren
Kausftute , ihre Waaren mit iW ^ kommen zu taffen.

6 Da einige Briüenhändler hier im Landein mei¬
nem Namen Brillen verkaufen ; so sehe ich mich genöthiget
das Publicum zu benachrichtigen , daß ich wederGehülsen
noch CvmpagnonS habe , und auch keine Drillen dutzend,
weis verkaufe . Zugleich zeige ergebenst an , daß ich hier
im Schütting noch einige Tage bleiben werde , und dann
mit meinen optischen Waaren die umliegende Gegend,
nach vorheriger Anzeige , besuchen werde.

Jever . Jacobsen , Opticus auS Bremen.
7 Der Bau hiesiger Schule soll am Sonnabend , dem

iZten d. M . »n L. M . H. Jansen Krughause, Nachmit»
tags 2 Uhr , nach den vorzulegenden Bedingungen aus«
verdungen werden.

Klevrrns am 6m , Junü 1316.
Der Kirchenjurat

— . . A . W . Jansen.
8 Mein Mger , weißer , halbgeschorner Spitzhund , iß

mir entlaufen . Wer ihn mir wieder bringt , oder,
Nachricht von ihm geben kann , soll ein gutes Trink
geld haben . Jever den Ztm Jmiy 1816.

U n g e r.
9 Unterzeichnete Börrchermeister haken noch 2:

Stück große Fässer mir eisernen Bändern , welche Z
und auch 2 Oxhoofd groß find , abzustchen . Dress
Fässer sind fehr . schön zu LageWckrn , Waschhallien Md



Rrzenwasser - Fässern . Wer davon Gebrauch machen
kann , melde sich gefälligst Sr - einem von den beyden
Böttcher « . Jever d. 7 Juny 1816-

Georg Mehrings und Frider . Friedrichs,
io Meinen respt . Gönnern und Freunden empfehle

ich mich mit frühen und späten Blumenkohl weiße»
u . dunkelrothen Bnßkohl - Savoy , blauen u. weißen Kohl,
raby - KnoSsellery 1 Braunkohl - Salat - schönen
Sommerblumen - und Levkojen - Pflanzen . Ich ersuche
um geneigte Aufträge . Zugleich empfehle ich mich mit
fein gemahlten und ordinären , großen und kleinen Blu,
menköpfen in Sorten . Seit dem ersten May wohne ich
in dem von mir erbauten Hause , dem WirthShause zur
Höhenluft gegenüber . Jever d . zi May rgi6.

August Kunz «.
n Der Kaufmann G . W . Thümmel in Jever

will daS , neulich von der Frau Christians angekaufte»
in der Fuhlenriege , im Wiefrlser Kirchspiel helegene
Lanoguth , welches von Helmrich Tiaoen bisher verab«
nutzet worden , auf 6 Jahre , May , 317 anzutreten,
unter der Hand verhenren. Diefes Lansgurh Dstehrt

aus einem Wohnhaufe , Scheune , Backhause and 64
Matten besten schweren KleylandeS , wovon die Scheu,
ne und das Backhaus , dem Befinden nach , entweder
von Grund aus repariret , oder ganz ne« aufgeführet wer«
denJollen . Die Liebhaber wollen sich ehestens bey ihm
einfinden , und nach den vorzulegrnden Bedingungen
miethen.

12 Weil . Harm AicklefS minorenner Kinder buch»
Haltender Vormund , der Kaufmann ClaaS FremerS
AhrenS zu Znhausersiel , hat 262z E Gold gegen
hinlängliche Sicherheit sofort zu belege« .

13 Ich habe emen leichten einspännigen und einen
zweyspännigen Stuhlwagen , beide mit lackirten Stüh¬
len , zu verkaufen . Andreas Klintwort,

Rade , und Stellmachermeister , vor der Set.
Annenstraße wohnhaft . Jever.

14 Die Rechnungsablage der theologischen Lesegesell»
schaft wird . wie gewöhnlich , am Johannis Markttage
Nachmittags 2 Uhr in der Fr . Wittwe HammerschtUidtS
Hause sein.
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